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Norm

EO §216 I

GBG §14 Abs2

Rechtssatz

Mehrere Grundbuchskörper haften nicht simultan für rückständige Grundsteuer. Im Rahmen einer

Nebengebührensicherstellung kann eine Zuweisung aus dem Meistbot nur insoweit erfolgen, als in der Schuldurkunde

bestimmt ist, daß der Höchstbetrag zur Deckung solcher Ansprüche zu dienen hat.

Entscheidungstexte

3 Ob 101/64

Entscheidungstext OGH 22.09.1964 3 Ob 101/64

EvBl 1965/32 S 46 = RZ 1965,31 = SZ 37/123

3 Ob 26/71

Entscheidungstext OGH 04.05.1971 3 Ob 26/71

nur: Im Rahmen einer Nebengebührensicherstellung kann eine Zuweisung aus dem Meistbot nur insoweit

erfolgen, als in der Schuldurkunde bestimmt ist, daß der Höchstbetrag zur Deckung solcher Ansprüche zu dienen

hat. (T1)

6 Ob 547/79

Entscheidungstext OGH 23.05.1979 6 Ob 547/79

nur T1

5 Ob 140/95

Entscheidungstext OGH 19.12.1995 5 Ob 140/95

nur T1; Beisatz: Die Nebengebühren sind in der Urkunde aufzuzählen, und die Parteienvereinbarung muß in einer

zur Grundbuchseintragung geeigneten Form mit Intabulationsklausel errichtet werden. Ohne eine solche

Vertragsbestimmung würde der Einverleibung einer Nebengebührensicherstellung der notwendige Rechtsgrund

fehlen. (T2)

3 Ob 11/95

Entscheidungstext OGH 18.12.1996 3 Ob 11/95

nur T1; Beis wie T2 nur: Die Nebengebühren sind in der Urkunde aufzuzählen. (T3) Veröff: SZ 69/285
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